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Stimmrecht für jurassische Bürger im Ausland
Die Jurassier, die in einer der
82 Gemeinden von Republik und
Kanton Jura heimatberechtigt
sind, ob sie nun in Buenos Aires,
Boston, Köln, Tunis, Orleans,
Moskau, Tokio, Schanghai oder
an irgendeinem anderen Ort der
Welt wohnen, haben, ohne
jegliche Einschränkung, nicht nur wie
die anderen Auslandschweizer das
Stimm- und Wahlrecht auf
Bundesebene, sondern auch auf der
Ebene des Kantons. Es kann ab
18 Jahren ausgeübt werden.
Damit der jurassische Bürger in

kantonalen Angelegenheiten
stimm- und wahlberechtigt ist,
muss er das Gemeindesekretariat
seiner Heimatgemeinde schriftlich

Philatelie

Dauermarke

auffordern, ihn ins Stimmregister
einzutragen.
Zu beachten ist folgender wichtiger

Unterschied: Auslandschweizer,
die ihre politischen Rechte auf

Bundesebene ausüben wollen,
können sich wahlweise in das
Register ihrer Heimatgemeinde
oder einer früheren Wohngemeinde

in der Schweiz eintragen
lassen. Auslandjurassier, die an
kantonalen Abstimmungen und
Wahlen teilnehmen möchten,
können sich nur in das
Stimmregister ihrer jurassischen
Heimatgemeinde eintragen.
Die zuständigen Stellen der
Verwaltung von Republik und Kanton
Jura prüfen die Möglichkeit, das
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Ausüben des Stimm- und Wahlrechts

für Auslandjurassier zu
erleichtern. So wird namentlich
abgeklärt, ob ihnen ermöglicht werden

kann, ihre politischen Rechte
in kantonalen Angelegenheiten
von ihrem Gastland aus auszuüben.
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